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Gewerbesteuerliche Hinzurechnung  

von Hotelzimmermieten bei einem Veranstalter  

für Konferenzen, Events und Reisen 

 

Eine GmbH organisierte Konferenzen und Events und mietete 
dafür regelmäßig Hotelzimmer, Räume und Technik an, die sie 
ihren Kunden weiterberechnet. Das Finanzamt rechnete diese 
Mietkosten dem gewerblichen Gewinn hinzu, das Finanzgericht 
lehnte das ab. 

 

Der Bundesfinanzhof widersprach dem Finanzgericht: Auch ge-
mietete Wirtschaftsgüter können fiktives Anlagevermögen sein, 
wenn sie nach Art und Nutzung auf Dauer für den Betrieb ge-
braucht würden (Az. III R 28/24). Sie müssten nicht zum Kern-
geschäft gehören oder ständig dieselben Objekte sein. Ent-
scheidend sei das Geschäftskonzept. Wenn Immobilien (z. B. 
auch Hotelzimmer) so regelmäßig und planmäßig benötigt wer-
den, dass sie quasi ständig verfügbar sein müssen, könne eine 

Hinzurechnung erfolgen, auch wenn sie nur kurzzeitig gemietet 
würden und untereinander austauschbar seien. 

Da das Finanzgericht hierzu zu wenig festgestellt hatte, verwies 
der Bundesfinanzhof die Sache zurück. 

 

 

Hinweis: 

Die Entscheidungen betreffen besonders Eventunternehmen 
und Firmen, die regelmäßig Unterkünfte für Mitarbeiter anmie-
ten. 
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